
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/9/4 3Ob58/58, 7Ob7/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1958

Norm

ABGB §300 B

ABGB §905 IE

JN §99

Rechtssatz

Die theoretische Begründung des Rechtssatzes, daß die Forderung am Wohnsitz des Schludners gelegen ist, liegt darin,

daß auf Grund des Territorialitätsprinzips lediglich am Wohnsitz des Schuldners ein aktiver Zwang zur Eintreibung der

Forderung ausgeübt werden kann ( vgl Raape, int. Privatrecht, S 632, Seidl-Hohenveldern, int KonAskations - und

Enteignungsrecht S 88, ähnlich auch RG 130/27, BGH 2/200 ).
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